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1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Sicherheitsregeln finden Anwendung auf hochziehbare Personenaufnah-
memittel.
1.2 Diese Sicherheitsregeln finden keine Anwendung auf

— Anlagen, die der Aufzugsverordnung unterliegen,

— ortsfeste, kraftbetriebene Arbeitsbiihnen in Hiittenwerken an Konvertern,
— Hubarbeitsbiihnen nach der UVV ,,Hebebiihnen® (GUV 4.5),

— hohenbewegliche Steuerstande von Kranen,

— Kranfiihreraufziige,

— Anlagen, die ausschlieBlich artistischen Vorfiihrungen dienen,

— Einrichtungen zur Patientenbetreuung.



2  Begriffsbestimmungen

24 Hochziehbare Personenaufnahmemittel im Sinne dieser Sicherheitsregeln
sind Einrichtungen, bei denen Personenaufnahmemittel an Tragmitteln hdngen und
durch Hebezeuge bewegt werden; sie umfassen Personenaufnahmemittel, Hebezeuge,
Tragmittel, Anschlagmittel und Aufhdngungen.

2.2 Personenaufnahmemittel im Sinne dieser Sicherheitsregeln sind Einrichtun-
gen, die zum Aufnehmen von Personen dienen. Hierzu zdhlen auch Kombinationen von
Personen- und Lastaufnahmemitteln fiir besondere Einsatzfalle.

Solche Kombinationen sind z.B. Betonkiibel mit Standplatz und Fertigteil-
traversen mit Arbeitskérben.

2.3 Personenforderkorbe im Sinne dieser Sicherheitsregeln sind Personenaufnah-
memittel, die zum Befordern von Personen dienen.

2.4 Arbeitskorbe im Sinne dieser Sicherheitsregeln sind Personenaufnahmemittel
unverdnderlicher Grée, von denen aus gearbeitet wird.

2.5 Arbeitsbiihnen im Sinne dieser Sicherheitsregeln sind Personenaufnahmemit-
tel veranderlicher Gréf3e, von denen aus gearbeitet wird.

2.6 Arbeitssitze im Sinne dieser Sicherheitsregeln sind Personenaufnahmemittel,
von denen aus nur im Sitzen gearbeitet wird.

2.7 Siloeinfahreinrichtungen im Sinne dieser Sicherheitsregeln sind hochziehbare
Personenaufnahmemittel zum Befahren von Silos, Bunkern oder dergleichen.

2.8 Einfahrhosen im Sinne dieser Sicherheitsregeln sind Personenaufnahmemittel
zum Befahren von Silos, Bunkern oder dergleichen.
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2.9 Tragmittel im Sinne dieser Sicherheitsregeln sind zum Hebezeug gehérende
Einrichtungen, die am Personenaufnahmemittel oder an der Aufhdngung befestigt
sind.

Tragmittel sind z.B. Seile und Ketten einschlielich Lasthaken.

2.10 Hebezeuge im Sinne dieser Sicherheitsregeln sind Einrichtungen, die zum Be-
wegen der Personenaufnahmemittel dienen.

Hebezeuge sind z.B. Krane sowie hand- und kraftbetriebene Winden, Hub-
und Zuggeriite.

2.1 Aufhdngungen im Sinne dieser Sicherheitsregeln sind Einrichtungen, die der
Aufnahme der Kréfte aus dem Tragmittel und ihrer Ableitung in das Hebezeug oder in
das Bauwerk dienen.

Aufhdngungen sind z.B. Ausleger, C-formige Rahmen, Schwenkarme, Trag-
gestelle, Umlenkrollen und Verankerungen.

2.12  Anschlagmittel im Sinne dieser Sicherheitsregeln sind nicht zum Hebezeug
gehorende Einrichtungen, die das Tragmittel mit dem Personenaufnahmemittel oder
mit der Aufhdngung verbinden.



3  Allgemeine Anforderungen

Hochziehbare Personenaufnahmemittel miissen nach den Bestimmungen dieser
Sicherheitsregeln und im {ibrigen den allgemein anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechend beschaffen sein, betrieben und gepriift werden. Abweichungen von den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik sind zuldssig, wenn die gleiche Sicherheit auf
andere Weise gewdbhrleistet ist.

Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind z.B. die im Anhang 3 aufge-
fiihrten DIN-Normen und VDE-Bestimmungen.



4  Bau und Ausriistung

4.1 Gemeinsame Bestimmungen

4.1.1  Kenndaten

4.1.1.1  An Personenaufnahmemitteln miissen folgende Angaben deutlich erkennbar
und dauerhaft angebracht sein:

Hersteller oder Lieferer,

Baujahr,

Typ,

Fabriknummer,

Eigengewicht des Personenaufnahmemittels,

oW N

Nutzlast des Personenaufnahmemittels und gegebenenfalls die zuldssige Perso-
nenzahl,

Mindesttragfahigkeit des Hebezeuges,

% N

. zuldssiger Typ der fest angebauten Winde,
Bauartkennzeichen.

4.1.1.2 An den zum hochziehbaren Personenaufnahmemittel gehdrenden Bauteilen —
ausgenommen Personenaufnahmemittel — miissen die fiir den Betrieb erforderlichen
Kenndaten deutlich erkennbar und dauerhaft angebracht sein.

Die fiir den Betrieb erforderlichen Kenndaten sind z.B. an gegengewichts-
belasteten Auslegern insbesondere Angaben (iber das erforderliche Gegen-
gewicht.

4.1.1.3 Abweichend von Abschnitt 4.1.1.1 miissen die Angaben bei Siloeinfahreinrich-
tungen am Traggestell angebracht sein.

4.1.2  Statische Berechnung

4.1.2.1 Fir hochziehbare Personenaufnahmemittel muf} eine statische Berechnung
aufgestellt sein, in die auch die Aufhdangungen fiir Tragmittel und Umlenkrollen sowie
die Ableitung der Krafte in Bauwerksteile einbezogen sind. Fiir hochziehbare Perso-
nenaufnahmemittel mit fest angebauten Winden oder mit Winden in der Aufhdngung
miissen zusatzlich die Félle ,,Verhaken“, ,,Aufsetzen“ und ,,Fangen beriicksichtigt
sein.

Siehe Anhang 1.
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4.1.2.2 Auf Verlangen des zustdandigen Unfallversicherungstrédgers ist eine gepriifte
statische Berechnung vorzulegen.

Eine statische Berechnung gilt als gepriift im Sinne dieser Sicherheits-
regeln, wenn die Priifung vorgenommen wurde von

— Dienststellen der Bauaufsichtsbehdrden,
— Priifdmtern fiir Baustatik,

— einem amtlich anerkannten Priifingenieur der entsprechenden Fachrich-
tung

oder

— einem Sachverstdndigen fiir die Priifung von hochziehbaren Personen-
aufnahmemitteln.

4.1.3  Anschlagmittel

4.1.3.1 Bewegliche Anschlagmittel miissen am Personenaufnahmemittel so befestigt
sein, dafd sie nur mit Werkzeug gel6st werden konnen. An Personenférderkdrben und
Arbeitskdrben ohne fest angebaute Winde oder Winde in der Aufhdngung muf3 ein
bewegliches Anschlagmittel von mindestens 1,00 m Ldnge vorhanden sein. Mehrstran-
gige Anschlagmittel miissen in einem Ring oder in einem gleichwertigen Element zu-
sammengefafit sein; der Neigungswinkel der einzelnen Strange darf 45° nicht tiber-
schreiten.

Die Losbarkeit nur durch Werkzeug soll sicherstellen, daf3 die Anschlagmit-
tel nicht wechselweise auch zum Anschlagen von Lasten benutzt werden
und dap sie sich nicht unbeabsichtigt aushdngen kdnnen.

Als Befestigung und Zusammenfassung kommt z.B. ein Schéikel Form C
DIN 82 101 ,,Schdkel“ in Frage.

Fiir die Zusammenfassung von Ketten siehe DIN 5688 ,,Anschlagketten, Ha-
kenketten, Ringketten; Giiteklasse 5 und 8*.

4.1.3.2 Die rechnerische Bruchkraft jedes Anschlagmittels mufl mindestens dem 1ofa-
chen des von ihm zu tibernehmenden Anteils am zuldssigen Gesamtgewicht des Perso-
nenaufnahmemittels entsprechen.

Das Gesamtgewicht setzt sich zusammen aus Eigengewicht und Nutzlast.

4.1.3.3 Drahtseilendverbindungen miissen durch Seilschlésser oder als Seilosen mit
eingelegter Kausche hergestellt sein. Fiir die Herstellung der Osen sind Spleif oder
Pref3hiilse vorzusehen. Die Verwendung von Drahtseilklemmen ist verboten.

10
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4.1.3.4 Rundstahlketten diirfen als Anschlagmittel nur dann eingebaut sein, wenn sie
nach DIN 685 ,,Gepriifte Rundstahlketten” gepriift und entsprechend gekennzeichnet
sind.

Die durchgefiihrte Priifung wird durch ein Priifzeugnis bestdtigt.

4.1.4 Personenaufnahmemittel
4.1.4.14 Der Boden des Personenaufnahmemittels mufl mit diesem fest verbunden
sein.

4.1.4.2 Personenaufnahmemittel miissen mit einem Schutzdach versehen sein, wenn
wahrend der Benutzung mit der Gefahr des Herabfallens von Gegenstdanden zu rech-
nen ist.

4.1.4.3 Personenaufnahmemittel miissen gegen Korrosion und Faulnis geschiitzt sein.

4.1.5 Seilrollen

4.1.5.1 Seilrollen miissen mit Einrichtungen ausgeriistet sein, die ein Herausspringen
des Seiles aus der Seilrolle verhindern.

Solche Einrichtungen sind z.B. Aussetzbiigel.
4.1.5.2 Eingehdngte Umlenkrollen miissen gegen unbeabsichtigtes Aushédngen ge-
sichert sein.
Eine Sicherung ist z.B. durch Sicherheitshaken oder Verbindungen mdoglich,
die nur mit Werkzeug l6sbar sind.
4.1.6  Seilfiihrung

Bei Personenaufnahmemitteln mit Einseilaufhdangung und Umlenkrolle muf} die Riick-
fiihrung des Zugseiles so angeordnet sein, da eine Beriihrung des Zugseiles durch
das Personenaufnahmemittel ausgeschlossen ist. Das Riicklaufseil muf auf Arbeits-
biihnen und Tragergeriisten im Bereich bis zu 2,00 m Hohe verkleidet sein.

4.2 Besondere Bestimmungen fiir Hebezeuge

4.2.1 Bemessung

Hebezeuge miissen so bemessen sein, daf} mindestens das 1,5fache des zuldssigen
Gesamtgewichtes des Personenaufnahmemittels als Belastung aufgebracht werden
kann.

11
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Die Belastungsfahigkeit eines Kranes ergibt sich aus seiner Mindesttrag-
fdhigkeit, die Belastungsfdhigkeit einer Trommelwinde aus der Zugkraft fiir
die oberste in Anspruch genommene Seillage.

Fiir die Bemessung der Winden von Siloeinfahreinrichtungen siehe Ab-
schnitt 4.2.7.1.

4.2.2  Antriebsmotoren

Bei Personenaufnahmemitteln mit fest angebauten Winden oder mit Winden in der
Aufhdngung muf} die Nennleistung der Antriebsmotoren auf das zuldssige Gesamtge-
wicht des Personenaufnahmemittels abgestimmt sein; dies gilt nicht fiir die Antriebs-
motoren der Winden von Siloeinfahreinrichtungen.

4.2.3 Bauvorschriften

Winden, Hub- und Zuggerate miissen hinsichtlich Bau und Ausriistung der UVV ,,Win-
den, Hub- und Zuggerate“ (GUV 4.2) entsprechen.

Hebezeuge, fiir die im Abschnitt ,,Ubergangs- und Ausfiihrungsbestimmun-
gen*, z.B. in den Unfallverhiitungsvorschriften ,,Winden, Hub- und Zuggerd-
te“ (GUV 4.2) beziehungsweise ,,Krane“ (GUV 4.1), allgemeine Ausnahmen
bestehen, diirfen zum Bewegen von Personenaufnahmemitteln nicht be-
nutzt werden; siehe Abschnitt 5.7.4.3.

Bagger effiillen die an Hebezeuge von hochziehbaren Personenaufnahme-
mitteln gestellten Anforderungen im allgemeinen nicht.

4.2.4 Freier Fall

Hebezeuge, die an Personenaufnahmemitteln oder deren Aufhdngungen fest angebaut
sind, miissen so eingerichtet sein, daB ein Ablassen des Personenaufnahmemittels im
freien Fall nicht moglich ist, auch nicht durch Liiften der Bremse von Hand; nicht fest
angebaute Hebezeuge diirfen so eingerichtet sein, daB durch Liiften der Bremse von
Hand ein Ablassen des Personenaufnahmemittels im freien Fall moglich ist.

4.2.5 KraftfluB

Einrichtungen zum Unterbrechen der Verbindung zwischen Bremseinrichtung und Last-
welle miissen gegen unbeabsichtigtes und unbefugtes Betéatigen gesichert werden
konnen.

Bei Getriebeschalthebeln ist die Sicherung z.B. durch eine Abschliefvorrich-
tung maoglich.

12
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4.2.6 Steuerung

4.2.6.1 Kraftbetriebene Winden, Hub- und Zuggerate, die an Personenaufnahmemit-
teln oder deren Aufhdngungen fest angebaut sind, miissen so eingerichtet sein, da
sie nur von den Personenaufnahmemitteln aus gesteuert werden kénnen; Winden, die
zentral gesteuert werden, miissen auch einzeln steuerbar sein.

Fiir die Steuerung von Winden fiir das Befahren von Silos und Bohrungen
siehe Abschnitt 4.2.7.3.

4.2.6.2 Die Steuerung der Hebezeuge muf3 die Einhaltung folgender héchstzuldssiger
Fordergeschwindigkeiten ermdglichen:

1. Personenforderkorbe allgemein 1,5 m/s,
2. Personenforderkdrbe in Bohrungen 0,5 m/s,
3. Arbeitskdrbe und Arbeitsbiihnen mit bis zu zwei Aufhdngungen 0,5 m/s,
4. Arbeitshiihnen mit mehr als zwei Aufhdngungen 0,3 m/s,
5. Arbeitssitze 0,5 m/s,
6. Siloeinfahreinrichtungen 0,5 m/s.

4.2.6.3 Bei kraftbetriebenen Winden mit einer Férdergeschwindigkeit von mehr als
0,3 m/s miissen Schaltstellungen in der Steuerung des Hebezeuges vorhanden sein,
die ein sanftes Absetzen des Personenaufnahmemittels erméglichen.

4.2.6.4 In der elektrischen Steuerung von hochziehbaren Personenaufnahmemitteln,
die vom Personenaufnahmemittel aus gesteuert werden, muf} eine Not-Aus-Einrich-
tung als Schlagtaster vorhanden sein, die auf ein zusatzliches Hauptschiitz wirkt und
den Antrieb allpolig abschaltet.

4.2.7 Einfahrwinden fiir Silos und Bohrungen

4.2.7.1 Bei Siloeinfahreinrichtungen muf} die Winde so bemessen sein, daf} als Bela-
stung 5,0 kN (500 kg) — bei zwei Personen 7,5 kN (750 kg) — aufgebracht werden kon-
nen. Siloeinfahreinrichtungen fiir zwei Personen miissen mit kraftbetriebenen Winden
ausgeriistet sein.

4.2.7.2 Kraftbetriebene Winden von Siloeinfahreinrichtungen miissen jederzeit auf

Handbetrieb umgeschaltet werden konnen. Der Kraftantrieb darf die Handkurbel nicht
in Bewegung setzen kdnnen. Handbetadtigungselemente diirfen nicht abnehmbar sein.

13
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4.2.7.3 Siloeinfahreinrichtungen und Einrichtungen zum Befahren von Bohrungen
miissen so eingerichtet sein, da die Winden von den einfahrenden Personen selbst
nicht gesteuert werden kénnen.

4.2.7.4 Bei Siloeinfahreinrichtungen soll die Befehlseinrichtung der Winde so ange-
ordnet sein, daf} der Windenfiihrer den Einfahrenden standig beobachten kann.

4.2.7.5 Kraftbetriebene Winden von Siloeinfahreinrichtungen miissen so eingestellt
werden kénnen, da der Kraftbetrieb nur dann méglich ist, wenn sich der Anschlag-
punkt des Personenaufnahmemittels mindestens 2,0 m unterhalb der Silo6ffnung be-
findet; oberhalb dieser Grenze muf} Handbetrieb maglich sein. Bei elektrischen Antrie-
ben muB die Schaltfunktion auf elektrischen Schaltern aufbauen, bei denen die
Schaltstiicke mechanisch zwanglaufig getrennt werden.

4.2.8 Energieausfall

Hochziehbare Personenaufnahmemittel miissen so eingerichtet sein, daf bei Ausfall
der Energie oder der Steuerung das Personenaufnahmemittel in die Ausgangsstellung
zuriick oder in eine andere Position gebracht werden kann, die ein gefahrloses Verlas-
sen des Personenaufnahmemittels ermdglicht; die Einrichtungen sind vom Einsatzfall
abhadngig und miissen gegebenenfalls Hub-, Senk- und Drehbewegungen ermoglichen.
Einrichtungen zum Liiften der Bremsen von Hand miissen gegen unbefugtes Betdtigen
gesichert werden kdnnen; dies gilt nicht fiir Winden in Kranen und nicht fiir Winden,
die an Personenaufnahmemitteln fest angebaut sind.

Einrichtungen, mit denen das Personenaufnahmemittel in die Ausgangs-
stellung zuriickgebracht werden kann, sind z.B. Bremsliifteinrichtungen,
zusdtzliche Handantriebe und Zusatzantriebe mit unabhéngiger Energiever-
sorgung.

4.2.9 Uberlast, Schlaffseil

Werden Personenaufnahmemittel in Bohrungen eingesetzt, in denen sie sich verhaken
konnen, miissen die dabei eingesetzten Hebezeuge mit Zugkraftbegrenzung und
Schlaffseilsicherung ausgeriistet sein. Der Zugkraftbegrenzer muf3 auf das zulassige
Gesamtgewicht des Personenaufnahmemittels eingestellt werden kénnen.

Mit einem Verhaken mup z.B. in unverrohrten Bohrungen, in verrohrten
Bohrungen mit Innenmuffen und in Schrdgbohrungen gerechnet werden.

Zur Zugkraftbegrenzung siehe Abschnitt 4.2.12.

14
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4.2.10 Seilwickel-, Seilfiihreinrichtungen

Bei einer Fordergeschwindigkeit von mehr als 0,5 m/s miissen die Seiltrommeln von
Winden zum Heben von Personenférderkdrben mit Seilrillen, Seilwickeleinrichtungen
oder dhnlichen Einrichtungen versehen sein. Der Abstand der Winde von der ersten
Umlenkrolle muf} mindestens das 15fache der Seiltrommelldnge zwischen den Bord-
scheiben betragen; ist dieses aus raumlichen Griinden nicht méglich, muB bei mehr
als zweilagiger Aufwicklung des Seiles eine Seilwickel- oder Seilfiihreinrichtung vor-
handen sein.

4.2.11  Notendhalteinrichtungen

4.2.11.1 Bei kraftbetriebenen Hebezeugen, ausgenommen Siloeinfahreinrichtungen,
miissen die Aufwartsbewegungen durch Notendhalteinrichtungen begrenzt sein; dabei
ist der Nachlauf zu beriicksichtigen. Nach dem Ansprechen der Notendhalteinrichtung
muf die entgegengesetzte Bewegung noch méglich sein. Rutschkupplungen sind als
Notendhalteinrichtung nicht zuldssig. Bei elektrischen Antrieben muf} die Notendhalt-
einrichtung auf elektrischen Schaltern aufbauen, bei denen die Schaltstiicke mecha-
nisch zwangldufig getrennt werden.

Fiir die obere Endstellung bei Siloeinfahreinrichtungen mit Kraftbetrieb sie-
he Abschnitt 4.2.7.5.

4.2.11.2 Abweichend von Abschnitt 4.2.11.1 sind bei Arbeitsbiihnen zur Ausfiihrung von
Arbeiten im Inneren von Schornsteinen und anderen turmartigen Bauwerken bis zu
einer Fordergeschwindigkeit von 1 cm/s Notendhalteinrichtungen nicht erforderlich,
wenn hydraulisch betriebene Klemmbackengerate verwendet und von der Arbeitsbiih-
ne aus bedient werden.

4.2.12 Begrenzung der Zugkraft
Zugkraftbegrenzer miissen mindestens folgenden Anforderungen geniigen:

1. Sie dirfen nicht mit einfachen Mitteln und Manahmen umgangen werden kénnen.

2. Sie miissen so beschaffen sein, daf} die der Bemessung des Hebezeuges zugrunde
gelegte Zugkraft nicht iberschritten werden kann.

3. Der EnergiefluB fiir die Aufwdrtsbewegung muf3 beim Ansprechen eines Zugkraft-
begrenzers unmittelbar oder tiber zwei Schalteinrichtungen mittelbar unterbrochen
werden; bei der Verwendung elektrischer Schalter miissen die Schaltstiicke mecha-
nisch zwanglaufig getrennt werden.

4. Nach dem Ansprechen eines Zugkraftbegrenzers muB die betriebsmafiige Abwarts-
fahrt noch moglich sein.

15
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5. Umgebungseinfliisse, wie Feuchtigkeit, Staub, Stoe und Temperatur, sowie
Schwankungen der Versorgungsspannung diirfen die Wirksamkeit eines Zugkraft-
begrenzers nicht beeintrachtigen.

4.3 Besondere Bestimmungen fiir Tragmittel und Sicherungsseile

4.3.1  Die rechnerische Bruchkraft jedes Tragmittels muB3 mindestens dem 1ofachen
des von ihm zu tibernehmenden Anteiles am zulédssigen Gesamtgewicht des Personen-
aufnahmemittels entsprechen.

Das Gesamtgewicht setzt sich zusammen aus Eigengewicht und Nutzlast.

4.3.2 Werden bei Einseilaufhdngungen Drahtseile als Tragmittel verwendet, miissen
sie spannungsarm und mindestens drehungsarm sein.

4.3.3 Der Durchmesser von Drahtseilen muf bei Sicherungsseilen und bei zwei Trag-
mitteln je Aufhangepunkt mindestens 6 mm, bei nur einem Tragmittel je Aufhange-
punkt mindestens 8 mm betragen.

Um Verwechselungen auszuschliefSen, sollen gleiche Seile als Tragmittel
und als Sicherungsseil vorgesehen werden.

4.3.4 Natur- und Mischfaserseile sind weder als Tragmittel noch als Sicherungsseil
zuldssig.

4.3.5 Tragmittel- und Sicherungsseile aus Chemiefasern miissen einen Mindest-
durchmesser von 9 mm aufweisen; sie miissen licht- und formstabilisiert sein.

Sofern Chemiefaserseile nicht nach DIN 83 330 ,,Polyamid-Seile“, DIN

83 331 ,,Polyester-Seile“ oder DIN 83 332 ,,Polypropylen-Seile; Sorte 2“ her-
gestellt sind, sollte beim Bezug vom Lieferanten eine Bestdtigung insbe-
sondere dariiber gefordert werden, daf3 die Chemiefaserseile licht- und
formstabilisiert sind.

4.3.6 Chemiefaserseile aus Polyethylen sind weder als Tragmittel noch als Siche-
rungsseil zuldssig.

4.3.7 Lasthaken missen mit Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Aushangen der
Personenaufnahmemittel ausgeriistet sein.
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4.4 Besondere Bestimmungen fiir Personenforderkorbe

4.4  Personenforderkdrbe miissen allseitig mindestens 2,00 m hoch geschlossen
und mit einer Tiir versehen sein. Die Tiir muf} mit einem VerschluB ausgeriistet sein,
der gegen unbeabsichtigtes Offnen gesichert werden kann.

4.4.2 Personenforderkdrbe und Haltestellen miissen so eingerichtet sein, daf ein
gefahrloses Ein- und Aussteigen sichergestellt ist.

Ein gefahrloses Ein- und Aussteigen ist sichergestellt z.B. durch mit den
Tiiren gekoppelte, zwangldufig wirkende Absetzvorrichtungen.

4.4.3 Personenforderkérbe miissen so beschaffen sein, dafd sie bei hartem Aufset-
zen federn.

Dies wird z.B. durch einen Boden mit elastischer Zwischenlage erreicht.

4.4.4 An Personenforderkdrben muf’ zusatzlich zu den Anschlagmitteln nach Ab-
schnitt 4.1.3.1 ein Aufhdngeglied vorhanden sein, das beim Anschlagen unter in der
Hohe begrenzten Verhaltnissen gemas Abschnitt 5.1.5.8 mit dem Tragmittel des Hebe-
zeuges verbunden werden kann.

4.5 Besondere Bestimmungen fiir Arbeitskorbe und Arbeitsbiihnen

4.5.1  Tragmittel

Arbeitskdrbe und Arbeitsbiihnen mit fest angebauten Winden oder mit Winden in der
Aufhdngung missen je Aufhangepunkt mit zwei Tragmitteln oder mit einem Tragmittel
und einem zusatzlichen Sicherungsseil ausgeriistet sein. Das Sicherungsseil mu3 min-
destens die gleiche Tragfahigkeit besitzen wie das Tragmittel und muf} in der Lage
sein, im Fehlerfall den Korb beziehungsweise die Biihne sicher zu fangen und zu hal-
ten.

Ein Fehlerfall liegt z.B. bei einem Tragmittelbruch vor.

4.5.2 Schragstellung

Arbeitskorbe und Arbeitsbiihnen mit nur einer Aufhdngung miissen so beschaffen
sein, daf sich keine groBere Schragstellung als 20° ergibt, wenn die 1,5fache Nutzlast
einseitig im Viertelspunkt der Gesamtlange des Personenaufnahmemittels angesetzt
wird.
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4.5.3 Seitenschutz

Arbeitskdrbe und Arbeitsbiihnen miissen allseitig mit einem Seitenschutz ausgeriistet
sein, bestehend aus Geldnderholm, Zwischenholm und Bordbrett, entsprechend DIN
4420 Teil 1 ,,Arbeits- und Schutzgeriiste (ausgenommen Leitergeriiste); Berechnung
und bauliche Durchbildung®. Die Oberkante des Seitenschutzes mufl mindestens

1,00 m, die Oberkante des Bordbrettes mindestens 10 cm tiber dem Bodenbelag lie-
gen. Der lotrechte Achsabstand zwischen jeweils zwei Teilen des Seitenschutzes darf
nicht groBer als 50 cm sein.

4.5.4 Ein- und Ausstieg

Arbeitskdrbe und Arbeitsbiihnen miissen so beschaffen sein, da ohne Gefdhrdung
ein- und ausgestiegen werden kann. Tiiren miissen mit Verschliissen ausgeriistet sein,
die gegen unbeabsichtigtes Offnen gesichert werden kénnen.

Ohne Gefihrdung sind Ein- und Aussteigen z.B. durch in den Seitenschutz
eingearbeitete Tritte moglich.
4.5.5 Anschlageinrichtungen
An Arbeitskorben und Arbeitsbithnen miissen Einrichtungen zum Anschlagen von
Sicherheitsgeschirren vorhanden sein.
4.5.6  Farbkennzeichnung

Arbeitskdrbe und Arbeitsbiihnen, die an Krane gehangt werden, miissen mit einem
auffalligen Farbanstrich versehen sein.

Dies wird z.B. erreicht durch die Verwendung von Sicherheitsfarben nach
der UVV ,,Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz“ (GUV o.7).

4.6 Besondere Bestimmungen fiir Arbeitssitze

4.6.14  Tragmittel

Arbeitssitze mit fest angebauter Winde oder mit Winde in der Aufhdngung miissen mit
zwei Tragmitteln oder mit einem Tragmittel und einem zusatzlichen Sicherungsseil aus-
geriistet sein. Das Sicherungsseil mufl mindestens die gleiche Tragfahigkeit besitzen
wie das Tragmittel und muB3 in der Lage sein, im Fehlerfall den Arbeitssitz sicher zu
fangen und zu halten.

Ein Fehlerfall liegt z.B. bei einem Tragmittelbruch vor.
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4.6.2  Anschlageinrichtungen

An Arbeitssitzen miissen Einrichtungen zum Anschlagen von Sicherheitsgeschirren vor-
handen sein; diese Einrichtungen sind nicht erforderlich, wenn das Herausfallen des
Benutzers aus dem Arbeitssitz auf andere Weise verhindert ist.

4.6.3 Wandrollen

Arbeitssitze miissen so beschaffen sein, da ein gefahrloses Gleiten an Wanden ge-
wahrleistet ist und ein Einquetschen der Beine verhindert wird.

Ein gefahrloses Gleiten wird z.B. durch Gleitkufen oder Fiihrungsrollen ge-
wdhrleistet, die fiir horizontales oder vertikales Verfahren drehbar ange-
bracht sind.

4.7 Besondere Bestimmungen fiir Siloeinfahreinrichtungen

4.7.4  Tragmittel

Siloeinfahreinrichtungen fiir zwei Personen miissen mit zwei Tragmitteln ausgeriistet
sein.

4.7.2 Bemessung

Mit Ausnahme der Winde miissen Siloeinfahreinrichtungen so bemessen sein, daf als
Belastung mindestens 10 kN (1000 kg) aufgebracht werden kénnen; diese Belastung
muf bei Siloeinfahreinrichtungen fiir zwei Personen mindestens 15 kN (1500 kg) be-
tragen. Die Belastung mit 10 kN beziehungsweise 15 kN darf an tragenden Teilen von
Siloeinfahreinrichtungen nicht zu bleibenden Verformungen fiihren. Das zuldssige Ge-
samtgewicht des Personenaufnahmemittels muB auf 1,5 kN (150 kg) — bei Siloeinfahr-
einrichtungen fiir zwei Personen auf 2,5 kN (250 kg) — beschrankt sein.

Fiir den Nachweis der tragenden Teile von Siloeinfahreinrichtungen fiir eine
Belastung von 5 kN (500 kg) beziehungsweise 7,5 kN (750 kg) im Rahmen
der zuldssigen Spannungen siehe Abschnitt 4.2.7.1.

4.7.3 Anschlageinrichtungen

An Arbeitssitzen und Arbeitskorben von Siloeinfahreinrichtungen miissen Einrichtun-
gen zum Anschlagen von Sicherheitsgeschirren vorhanden sein.
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4.8 Besondere Bestimmungen fiir Aufhdngungen

4.8.1  An gegengewichtsbelasteten Auslegern muB das Gegengewicht so befestigt
sein, daf3 es sich auch bei einem Umkippen der Aufhdngung nicht von dieser 15st.

4.8.2  An verfahrbaren oder schwenkbaren Aufhdangungen muf3 eine Einrichtung vor-
handen sein, mit der sie gegen unbeabsichtigte Bewegungen gesichert werden kon-
nen.

4.8.3 Aufhdngungen von hochziehbaren Personenaufnahmemitteln, die an Briicken
eingesetzt werden, miissen so beschaffen sein, daf} bei der vorgesehenen Belastung
kein Kippmoment entsteht; dies gilt nicht, wenn die Bauwerksgeometrie eine solche
Konstruktion nicht zulaft.

Kein Kippmoment entsteht z.B. bei der Verwendung von C-férmigen Rah-
men als Aufhéngung.

4.9 Besondere Bestimmungen fiir Arbeitsbiihnen im Turm- und Schornsteinbau

4.9.1  Bei Arbeitsbithnen zur Ausfiihrung von Bauarbeiten an turmartigen Bauwer-
ken ist das jeweils zweite Tragmittel oder Sicherungsseil je Aufhangepunkt nicht erfor-
derlich, wenn die Arbeitsbiihne mindestens sechs Aufhdngepunkte aufweist und so
beschaffen ist, daf3 sie beim Ausfall des Tragmittels eines Aufhdngepunktes nicht kip-
pen kann, und wenn bei der Ausriistung mit Klemmbackengerdten beziehungsweise
Winden Blockstoppgerate oberhalb der Hebezeuge eingebaut sind. Geschwindigkeits-
abhédngige Blockstoppgerdte werden als gleichwertig gegeniiber den starren Block-
stoppgeraten angesehen.

Bei bis zu fiinf Aufhdngepunkten sind zwei Tragmittel beziehungsweise ein
Tragmittel und ein Sicherungsseil je Aufhdngepunkt erforderlich.

4.9.2 Forderdffnungen, die in Arbeitsbiihnen oder auf Tragergeriisten vorgesehen
sind und zur Durchfahrt von Personenférderkérben benutzt werden sollen, miissen so
beschaffen sein, daf} bei jeder mdglichen Stellung des Personenférderkorbes der Ab-
stand zwischen Personenférderkorb und Arbeitsbiihne oder Geriist 30 ¢cm nicht tiber-
steigt. Ist dies nicht méglich, miissen an den Férderoffnungen Abdeckklappen vorhan-
den sein.

4.9.3 Forderdffnungen in Arbeitsebenen miissen mit Seitenschutz nach Abschnitt
4.5.3 ausgeriistet sein. Davon abweichend sind als Gelander- und Zwischenholm Rund-
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stahlketten nach DIN 766 ,Rundstahlketten, Giiteklasse 3, lehrenhaltig, gepriift®,
Nenndicke mindestens 4 mm, zuldssig.

4.9.4 An Forder6ffnungen miissen Einfahrtrichter vorhanden sein. Die Trichter miis-
sen so beschaffen sein, daB ein Aufsetzen oder Verhaken des Personenaufnahmemit-
tels weder bei der Aufwarts- noch bei der Abwéartsbewegung moglich ist.

4.9.5 Krdfte aus dem Betrieb von Hebezeugen, die nicht zum hochziehbaren Perso-
nenaufnahmemittel gehoren, diirfen nicht in Tragmittel geleitet werden, an denen Per-
sonenaufnahmemittel hdngen.

Hdngt z.B. eine Arbeitsbiihne an Drahtseilen und wird durch Hebezeuge be-
wegt, diirfen die Drahtseile nicht zusdtzlich durch andere Hebezeugkrifte
belastet werden, die beispielsweise dadurch entstehen, daf3 die obere Um-
lenkrolle eines Seilrollenaufzuges an der Arbeitsbiihne befestigt ist.

4.9.6  Bei Arbeitsbithnen zur Ausfiihrung von Arbeiten im Inneren von Schornsteinen
und anderen turmartigen Bauwerken ist der Seitenschutz nach Abschnitt 4.5.3 nicht
erforderlich, wenn durch konstruktive Manahmen an der Arbeitsbiihne sichergestellt
ist, daf3 der Abstand zwischen der Arbeitsbithne und den umgebenden Bauwerksteilen
nicht mehr als 30 cm betrégt.

4.9.7 Fiir den Hebezeugfiihrer muB eine Sprechverbindung zu den Anschldgern be-
ziehungsweise zu den Warnposten vorhanden sein.
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5  Betrieb

5.1 Gemeinsame Bestimmungen

5.1.1 Inbetriebnahme

Der Unternehmer hat die erste Inbetriebnahme des hochziehbaren Personenaufnah-
memittels — ausgenommen sind Siloeinfahreinrichtungen — dem zustandigen Unfallver-
sicherungstrager schriftlich anzuzeigen, auf Verlangen auch die Inbetriebnahme nach
langeren Arbeitspausen und nach Standortwechsel. Die Anzeige muf3 mindestens

14 Tage vor dem Einsatz erfolgen.

Anhang 2 enthdilt einen Vordruck fiir die Anzeige. Besondere Festlegungen
liber die Anzeige- oder Genehmigungspflicht vor dem Betrieb von hoch-
ziehbaren Personenaufnahmemitteln siehe auch Unfallverhiitungsvorschrif-
ten ,,Krane“ (GUV 4.1) und ,,Bauarbeiten* (GUV 6.1).

5.1.2 Aufsichtfiihrender

Fiir die einwandfreie Durchfiihrung des Betriebes hat der Unternehmer einen Aufsicht-
filhrenden zu bestimmen; auf Verlangen des zustandigen Unfallversicherungstragers
ist dieser zu benennen.

Aufsichtfiihrender ist, wer die Durchfiihrung von Arbeiten zu iiberwachen
und fiir die arbeitssichere Ausfiihrung zu sorgen hat; er muf hierfiir ausrei-
chende Kenntnisse und Erfahrungen besitzen sowie weisungsbefugt sein.

5.1.3 Hebezeugfiihrer

5.1.3.1 Mit dem selbstandigen Betreiben und Warten von hochziehbaren Personen-
aufnahmemitteln darf der Unternehmer nur solche Versicherten beauftragen, die mit
diesen Aufgaben vertraut sind.

5.1.3.2 Der Hebezeugfiihrer darf den Steuerstand seines Hebezeuges nicht verlassen,
solange das Personenaufnahmemittel besetzt ist. Der Betrieb ist moglichst so einzu-
richten, daf3 der Hebezeugfiihrer das Personenaufnahmemittel in allen Stellungen gut
beobachten kann. Zur Verstandigung sind eindeutige und deutlich wahrnehmbare Zei-
chen zu vereinbaren. Verwechselungen in der Verstandigung miissen ausgeschlossen
sein.

Die Verstindigung zwischen dem Hebezeugfiihrer und den im Personenauf-
nahmemittel befindlichen Personen kann z.B. durch Einweiser, Funksprech-
verkehr und Gegensprechverkehr vorgenommen werden.

Beim Einfahren in Silos und Bunker aus Stahl kann die Gefahr der Unterbre-
chung von Funkverbindungen bestehen.
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5.1.3.3 Der Unternehmer darf Hebezeugfiihrer und Einweiser wahrend ihres Einsatzes
nicht gleichzeitig mit anderen Arbeiten beauftragen; sie diirfen wahrend ihres Einsat-
zes jeweils nur ein Hebezeug filhren beziehungsweise nur ein Personenaufnahmemit-
tel einweisen.

5.1.4 Hebezeuge

5.1.4.1 Der Unternehmer hat fiir den jeweils vorgesehenen Einsatz Hebezeuge mit
ausreichender Tragfahigkeit zur Verfligung zu stellen.

5.1.4.2 Die zuldssige Belastung von Hebezeugen darf nicht iberschritten werden.
5.1.4.3 Hebezeuge, fiir die allgemeine Ausnahmen bestehen, diirfen zum Bewegen
von Personenaufnahmemitteln nicht eingesetzt werden.

Siehe z.B. Abschnitt ,,Ubergangs- und Ausfiihrungsbestimmungen* der Un-
fallverhiitungsvorschriften ,,Winden, Hub- und Zuggerite“ (GUV 4.2) und
»Krane“ (GUV 4.1).

Bagager erfiillen die an Hebezeuge von hochziehbaren Personenaufnahme-
mitteln gestellten Anforderungen im allgemeinen nicht.
5.1.5 Benutzung von Personenaufnahmemitteln

5.1.5.1 Die zuldssige Belastung von Personenaufnahmemitteln darf nicht tiberschrit-
ten werden; mitgefiihrtes Werkzeug und Material ist insbesondere gegen Verschieben,
Umkippen und Herausfallen zu sichern.

5.1.5.2 Werden Personenaufnahmemittel durch Offnungen gefahren, sind besondere
MaBnahmen gegen Verhaken und Quetschgefahren zu treffen.
Offnungen kénnen z.B. in Decken, Biihnen und Geriisten vorhanden sein.

Besondere Maf3inahmen sind z.B. die Anordnung von Leitvorrichtungen an
den Offnungen oder am Personenaufnahmemittel sowie das Durchfahren
der Offnungen im Handbetrieb.

5.1.5.3 Notendhalteinrichtungen diirfen betriebsméafig nicht angefahren werden.

5.1.5.4 Einrichtungen nach den Abschnitten 4.2.5 und 4.2.8 miissen wahrend des Be-
triebes gegen unbeabsichtigtes und unbefugtes Betdtigen gesichert sein.
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Einrichtungen nach Abschnitt 4.2.5 sind z.B. Getriebeschalthebel, solche
nach Abschnitt 4.2.8 z.B. Bremsliifteinrichtungen.

5.1.5.5 Die in Abschnitt 4.2.6.2 angegebenen Férdergeschwindigkeiten diirfen bei der
Personenbeférderung nicht tiberschritten werden.

5.1.5.6 Personenaufnahmemittel miissen so gesichert werden, dafd ein gefahrloses
Ein- und Aussteigen moglich ist.

Ein gefahrloses Ein- und Aussteigen kann z.B. durch Verankern, Festbinden
und Absetzen gewdhrleistet werden.

5.1.5.7 Personenaufnahmemittel miissen gegen starkes Pendeln gesichert werden.

Starkes Pendeln kann durch Wind herbeigefiihrt werden; die Sicherung
kann beispielsweise durch Leitseile oder Verankerungen erfolgen.

5.1.5.8 Anschlagmittel von Personenaufnahmemitteln diirfen nicht wechselweise auch
zum Anschlagen von Lasten benutzt werden. Personenférderkérbe und Arbeitskorbe
ohne fest angebaute Winde oder Winde in der Aufhangung sind mit dem nach Ab-
schnitt 4.1.3.1 geforderten Anschlagmittel mit dem Tragmittel des Hebezeuges zu ver-
binden.
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Das Anschlagen von Arbeitskdrben und Personenforderkdrben
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5.1.5.9 Gleichzeitig mit dem Personenaufnahmemittel diirfen am Tragmittel des Hebe-
zeuges keine weiteren Lasten angeschlagen werden.

5.1.5.10 Abweichend von Abschnitt 5.1.4.2 darf eine Kranwaage betrieben werden,
wenn sichergestellt ist, dafl das Gesamtgewicht von Last und Kranwaage die Tragfahig-
keit des Hebezeuges nicht (ibersteigt und die Last nicht hoher angehoben wird, als es
fiir die Wagung unbedingt erforderlich ist.

Kranwaagen sind Wdgeeinrichtungen, die zwischen Lasthaken und Last ge-
hdngt werden und bei denen der Waagenableser auf einer fest an der Waa-
ge angebrachten Arbeitsbiihne das Gewicht der Last ermittelt, sobald diese
von der Unterlage abgehoben worden ist.

5.1.5.11 Beim Einsatz von Personenaufnahmemitteln in Bohrungen ist der nach Ab-
schnitt 4.2.9 geforderte Zugkraftbegrenzer des dabei verwendeten Hebezeuges auf
das zuldssige Gesamtgewicht des Personenaufnahmemittels einzustellen.

Beziiglich der Bemessung des Hebezeuges siehe Abschnitt 4.2.1.

5.1.6 Uberwachung

Hochziehbare Personenaufnahmemittel sind wahrend der Benutzung tdglich durch den
Hebezeugfiihrer zu priifen; die Priifung mu® gemeinsam mit dem Aufsichtfiihrenden
durchgefiihrt werden.

Diese Priifung umfapt z.B. eine Inaugenscheinnahme des hochziehbaren
Personenaufnahmemittels einschlieflich der Sicherung des Lasthakens und
der Tragmittel. AufSerdem sind eine Funktionspriifung der Notendhaltein-
richtungen und eine Probefahrt erforderlich, wenn eine solche Priifung des
Hebezeuges am Einsatztag noch nicht stattgefunden hat. Bei der Verwen-
dung einer Winde als Hebezeug ist unter anderem darauf zu achten, daf
die Aufhdngung der Umlenkrollen ordnungsgemdp ist und das Tragmittel
keine Beschddigungen aufweist. Bei der Verwendung eines Kranes als He-
bezeug miissen die nach der UVV ,Krane“ (GUV 4.1) geforderten Priifungen
vorgenommen worden sein. Die Betriebs- und Wartungsanleitungen der
Hersteller sind bei der Priifung zu beachten.

5.2 Besondere Bestimmungen fiir Personenforderkorbe

Bei der Verwendung von Personenforderkérben mit Einseilaufhangung und Umlenkrol-
le muf die Riickfiihrung des Zugseiles so angeordnet werden, daf eine Beriihrung des
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Zugseiles durch den Personenforderkorb ausgeschlossen ist. Das Riicklaufseil muB auf
Arbeitsbithnen und Tragergeriisten im Bereich bis zu 2,00 m Hohe verkleidet werden.

5.3 Besondere Bestimmungen fiir Arbeitskorbe und Arbeitsbiihnen

5.3.1  Lastverteilung

In Arbeitskdrben und Arbeitsbiihnen ist auf eine moglichst gleichméaige Verteilung
der Nutzlast zu achten.

5.3.2 Anseilschutz

In Arbeitskorben oder Arbeitsbiihnen befindliche Personen haben sich mit Sicherheits-
geschirren am Personenaufnahmemittel anzuschlagen, wenn dieses z.B. durch Verha-
ken oder Aufsetzen kippen kann.

5.3.3 Feuerléscheinrichtungen

Besteht fiir die in Arbeitskorben oder auf Arbeitsbiihnen befindlichen Personen Brand-
gefahr, sind geeignete Feuerloscheinrichtungen mitzufiihren.

Geeignete Feuerldscheinrichtungen sind z.B. Feuerldscher nach DIN 14 406
Teil 1,,Tragbare Feuerléscher; Begriffe, Bauarten, Anforderungen“ oder
Brandschutzdecken.

5.3.4 Elektroarbeiten

5.3.4.1 Elektro-Schweiflarbeiten diirfen von Arbeitskdrben und Arbeitsbiihnen aus nur
durchgefiihrt werden, wenn

1. das Personenaufnahmemittel isoliert aufgehangt ist,

2. der maximale Kurzschluf3strom des Lichtbogenschweif3gerdtes in Ampere, abhan-
gig vom Seildurchmesser in mm, folgende Werte nicht {iberschreitet:

KurzschluBstrom A) 60 80 100 120 140
Seildurchmesser (mm) 6 8 10 12 14
oder

3. eine elektrisch leitende Verbindung mit ausreichend kleinem elektrischen Wider-
stand zwischen Personenaufnahmemittel und AnschluBklemme ,,Werkstiick“ am
Lichtbogenschweif’gerdt gesondert hergestellt ist.
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5.3.4.2 Elektrowerkzeuge diirfen vom Personenaufnahmemittel aus nur eingesetzt
werden, wenn sie schutzisoliert sind.

5.4 Besondere Bestimmungen fiir Arbeitssitze

Die Benutzer miissen sich am Arbeitssitz oder an einem von der Aufhangung des Per-
sonenaufnahmemittels unabhdngigen Anschlagpunkt mit einem Sicherheitsgeschirr
anschlagen. Hiervon darf abgewichen werden, wenn der Arbeitssitz mit einer Einrich-
tung gegen Herausfallen des Benutzers ausgeriistet ist.

5.5 Besondere Bestimmungen fiir Siloeinfahreinrichtungen

5.5.1  Hand-Kraft-Betrieb

Personenaufnahmemittel von Siloeinfahreinrichtungen mit kraftbetriebenen Winden
sind beim Ein- und Ausfahren durch die Silo6ffnung nur mittels Handbetrieb zu bewe-
gen. Die Winde ist so einzustellen, daf3 der Kraftbetrieb nur dann méglich ist, wenn
sich der Anschlagpunkt des Personenaufnahmemittels mindestens 2,00 m unterhalb
der Silooffnung befindet.

5.5.2 Personenzahl

Bei entsprechender Bauart diirfen mit Siloeinfahreinrichtungen zwei Personen gleich-
zeitig einfahren; bei der Benutzung solcher Einrichtungen darf eine der beiden einge-
fahrenen Personen das Personenaufnahmemittel verlassen, wenn sie durch Anseil-
schutz am Personenaufnahmemittel gesichert ist. Der Anseilschutz hat mit moglichst
kurzer Verbindung zwischen dem Personenaufnahmemittel und der aussteigenden Per-
son unter Beachtung der ,Richtlinien fiir Sicherheits- und Rettungsgeschirre“ (GUV
10.4) zu erfolgen; dabei ist der Auffanggurt Form A nach DIN 7478 ,,Sicherheitsgeschir-
re; Auffanggurte; Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifung” zu verwenden.

5.5.3 Absturzsicherung

Der Benutzer eines Arbeitssitzes als Personenaufnahmemittel einer Siloeinfahreinrich-
tung hat sich mit einem Sicherheitsgeschirr am Arbeitssitz anzuschlagen. Hiervon darf
abgewichen werden, wenn der Arbeitssitz mit einer Einrichtung gegen Herausfallen
des Benutzers ausgeriistet ist.
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5.6 Besondere Bestimmungen fiir verfahrbare Aufhangungen

5.6.1 Einweiser

Beim Verfahren von Aufhdngungen miissen Einweiser eingesetzt werden, wenn sich
die Fahrbahnen der Aufhangungen in Arbeits- oder Verkehrsbereichen befinden und
von den Steuerstanden der Fahrantriebe aus nicht eingesehen werden kénnen.

Zweckmdpig kann z.B. sein, einen Zustimmungstaster so an der Aufhdn-
gung anzuordnen, daf die Aufhdngung nur dann verfahren werden kann,
wenn der Einweiser mittels Tastendruck zustimmt.

5.6.2 Feststelleinrichtung

Verfahrbare oder schwenkbare Aufhangungen miissen gegen unbeabsichtigte Bewe-
gungen gesichert werden.

5.7 Besondere Bestimmungen fiir Arbeitsbiihnen im Turm- und Schornsteinbau

5.7.1  Absturzsicherung

Abdeckklappen an Forderdffnungen miissen vor dem Aussteigen aus dem Personen-
forderkorb geschlossen werden.

5.7.2 Warnposten

Fiir die Personenbefdrderung durch Offnungen, deren Weite kleiner ist als der Durch-
messer des Personenforderkorbes zuziiglich einem allseitigen Sicherheitsabstand von
50 cm, hat der Aufsichtfiihrende Warnposten schriftlich zu benennen. Werden Durch-
fahrt6ffnungen mit Kamera und Monitor iberwacht, darf auf die Warnposten verzichtet
werden. Der Hebezeugfiihrer muf} eine Sprechverbindung zu den Anschldgern und zu
den Warnposten haben.

5.7.3 Anschlager

Der Aufsichtfiihrende hat fiir die Ladestellen schriftlich Anschldger zu benennen.
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6  Priifung

6.1 Priifung vor der ersten Inbetriebnahme

6.1.1  Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daf} hochziehbare Personenaufnahme-
mittel vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Anderungen vor der Wie-
derinbetriebnahme durch einen Sachverstandigen gepriift werden; ausgenommen
hiervon sind Teile von hochziehbaren Personenaufnahmemitteln, wie Hebezeuge und
Personenaufnahmemittel, die zuvor durch einen Sachverstandigen gepriift oder einer
Bauartpriifung unterzogen worden sind, wenn diese Priifung die Verwendung fiir hoch-
ziehbare Personenaufnahmemittel einschlieft.

Hochziehbare Personenaufnahmemittel sind verwendungsfertige Einrich-
tungen, bestehend aus Personenaufnahmemittel und Hebezeug bezie-
hungsweise Personenaufnahmemittel, Hebezeug und Aufhdngung. Die Prii-
fung durch einen Sachverstidndigen beziehungsweise die Bauartpriifung ist
nicht mehr erforderlich z.B. fiir Krane sowie fiir Winden, Hub- und Zuggerd-
te, wenn deren vorausgehende Priifung die Verwendung fiir hochziehbare
Personenaufnahmemittel einschlief3t.

Gemdp der Verordnung (iber Priifstellen nach dem Gerdtesicherheitsgesetz
fiihrt der Fachausschup ,,Bau* Bauartpriifungen von hochziehbaren Perso-
nenaufnahmemitteln durch; Bauartpriifungen von Winden, Hub- und Zug-
gerdten fiihrt z.B. der Fachausschuf3 ,,Hebezeuge I1* durch.

Sachverstindige siehe Abschnitt 6.6.

6.1.2 Abweichend von Abschnitt 6.1.1 ist die Priifung durch einen Sachverstdndigen
vor der ersten Inbetriebnahme nicht erforderlich, wenn das hochziehbare Personenauf-
nahmemittel einer Bauartpriifung unterzogen worden ist und ein Abdruck der Priifbe-
scheinigung vorliegt.

6.1.3 Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daf3 Arbeitskdrbe und Arbeitsbiihnen
mit fest angebauten Winden oder mit Winden in der Aufhdngung vor der ersten Inbe-
triebnahme am Aufstellungsort durch einen Sachkundigen in allen Teilen auf Betriebs-
sicherheit gepriift werden.

Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung
ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der hochziehbaren Personenauf-
nahmemittel hat und mit den einschldgigen staatlichen Arbeitsschutz-
vorschriften, Unfallverhiitungsvorschriften, Richtlinien und allgemein
anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN-Normen, VDE-Bestimmungen)
soweit vertraut ist, daf3 er den arbeitssicheren Zustand von hochziehbaren
Personenaufnahmemitteln beurteilen kann.
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6.1.4 Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daf3 vor der ersten Inbetriebnahme am
Aufstellungsort in Gegenwart des Aufsichtfiihrenden eine Probefahrt mit der Nutzlast
des Personenaufnahmemittels in allen Fahrbewegungen vorgenommen wird.

6.2 RegelmidBige Priifungen

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, da® hochziehbare Personenaufnahmemittel
jahrlich mindestens einmal durch einen Sachkundigen in allen Teilen auf Betriebs-
sicherheit gepriift werden.

Aufgrund der Einsatzbedingungen der hochziehbaren Personenaufnahme-
mittel kénnen sich kiirzere Priiffristen ergeben.

6.3 Priifung von Kranen

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daf} ortsverdnderliche Krane an jedem Aufstel-
lungsort vor ihrem ersten Einsatz als Hebezeug fiir Personenaufnahmemittel auf Ver-
langen des zustandigen Unfallversicherungstragers durch einen Sachverstandigen be-
ziehungsweise Sachkundigen gepriift werden.

6.4 AuBlerordentliche Priifungen

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daf3 hochziehbare Personenaufnahmemittel
nach Schadensfallen oder besonderen Ereignissen, welche die Tragfahigkeit beeinflus-
sen konnen, sowie nach durchgefiihrten Instandsetzungsarbeiten einer auf3erordentli-
chen Priifung durch einen Sachkundigen unterzogen werden.

Durch Ereignisse wie ,,Fangen*, ,Verhaken* und ,,Aufsetzen“ des Personen-
aufnahmemittels knnen Beanspruchungen auftreten, die erheblich hbher
sind als die betriebsmdpig vorgesehenen. Beschddigte Teile kénnen in-
standgesetzt oder ersetzt werden; eine Instandsetzung tragender Teile gilt
als wesentliche Anderung; siehe hierzu Abschnitt 6.1.1.

6.5 Priifnachweis

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, daf3 tiber die Priifungen nach den Abschnitten
6.1.1, 6.1.3 und 6.2 schriftliche Nachweise gefiihrt und aufbewahrt werden.
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6.6 Sachverstindige

Als Sachverstdndige im Sinne dieser Sicherheitsregeln gelten neben den Sachverstan-
digen der Technischen Uberwachung nur die von der Berufsgenossenschaft erméchtig-
ten Sachverstdndigen fiir die Priifung von hochziehbaren Personenaufnahmemitteln.
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7  Zeitpunkt der Anwendung

7.1 Diese Sicherheitsregeln sind anzuwenden ab 1. Oktober 1991. Sie ersetzen die
»Sicherheitsregeln fiir hochziehbare Personenaufnahmemittel“ (GUV 14.3) vom April
1984.

7.2 Natur- und Mischfaserseile, die vor dem 1. Oktober 1989 als Tragmittel oder
als Sicherungsseil verwendet wurden, diirfen abweichend von Abschnitt 4.3.4 bis zu
ihrer Ablegereife, langstens jedoch bis zum 1. Oktober 1994, weiterbenutzt werden.
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Anhang 1

Berechnung von hochziehbaren Personenaufnahmemitteln mit fest angebauten Win-
den oder mit Winden in der Aufhdngung

1 Lastannahmen

1.1 Nutzlast

Die Nutzlast Q ergibt sich aus der durch 1,5 geteilten zuldssigen Belastung F der Winden, vermin-
dert um das Eigengewicht E des Personenaufnahmemittels.

Q =nxF:15-EKN)

n = Anzahlder Winden

F = zuldssige Belastung einer Winde beim Heben und Senken von Lasten;
siehe UVV ,,Winden, Hub- und Zuggerate* (GUV 4.2)

E = Eigengewicht des Personenaufnahmemittels

(z.B.:Q=2x7,5:1,5-4,0=6,0kN)

1.2 Anordnung der Nutzlast
,r_ T _*

L)

Grundrif3 des Personenaufnahmemittels

Die entsprechend Abschnitt 1.1 berechnete Nutzlast Q des Personenaufnahmemittels wird tiber
dessen Breite B und iber die Teillange T so verteilt, daf} sich auf der Flache B x T eine gleichmafi-
ge Flachenlast von 2,0 kN/gm befindet.

T=Q:B:20(m)

(z.B.:T=6,0:0,75:2,0=4.0m)

Dementsprechend ergibt sich auf der Teillange T die Streckenlast

S = B x 2,0 (mxkN/gm =kN/m)

(z.B.: S =0,75 x 2,0 = 1,5 kN/m)

Fiir die Benutzer des Personenaufnahmemittels wird 1,0 kN pro Person angesetzt: die Anzahl der
Personen, die sich gleichzeitig auf dem Personenaufnahmemittel befinden diirfen, wird errechnet,

indem man die Nutzlast Q des Personenaufnahmemittels (in kN gemessen) durch 1,0 (kN/Person)
teilt.

Auch bei ungiinstigster Anordnung der Nutzlast (2,0 kN/gm auf der Teillange T) darf in den Trag-
mitteln die zuldssige Belastung F der Winden nicht tiberschritten werden; gegebenenfalls ist die
Nutzlast durch Verkiirzen der Teillange T herabzusetzen.
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1.3 Seitenkrafte
Als Seitenkréfte sind anzusetzen
0,3 kN fiir eine Person,
— 2x0,3 kN fiir zwei und mehr Personen.

Die Seitenkrafte wirken als Punktlasten waagerecht auf den Gelanderholm der Umwehrung; der
Abstand der Punktlasten untereinander darf 0,5 m nicht {iberschreiten.

1.4 Windkréafte

Fiir Arbeitskorbe und Arbeitsbiihnen mit einer Hohe des Seitenschutzes bis 1,20 m ist auf ganzer
Ldnge des Personenaufnahmemittels eine Last von 0,1 kN/m in Belaghhe angreifend anzuneh-
men. Bei Seitenschutzhdhen (iber 1,2 m ist die tatséchlich getroffene Flache mit einer Windlast
von 0,1 kN/gm zu belegen. Fiir Ausleger in Ruhestellung ist der Lastfall ,,Abtreiben durch Wind*
mit den Windlasten gemas DIN 1055 nachzuweisen.

1.5 Hochstzugkraft

ist die hochste Zugkraft, die von der Winde auf das Tragmittel ausgeiibt werden kann; sie ist zum
Beispiel abhangig von der Auslegung des Antriebsmotors und von der Art des Antriebssystems.
Bei Elektromotoren entsteht die Hochstzugkraft beim Erreichen des Kippmomentes.

1.6 Begrenzte Zugkraft

Wird die Zugkraft einer Winde durch einen Zugkraftbegrenzer zwanglaufig begrenzt, ist sie die
Hochstzugkraft.

Siehe Abschnitt 4.2.12 dieser Sicherheitsregeln.

1.7 Hublastbeiwert

Bei der Bemessung des hochziehbaren Personenaufnahmemittels einschlieflich seiner Aufhan-
gung sind im Lastfall ,,Betrieb* die Wirkungen bewegter Massen mit dem Hublastbeiwert ¢ 1,3 zu
vervielfachen (gilt fiir Eigengewicht und Nutzlast).

2 Standsicherheit der Aufhdingung

Bei gegengewichtsbelasteten Dachauslegern und vergleichbaren Aufhdngungen fiir Personenauf-

nahmemittel muf das Verhdltnis zwischen Standmoment und Kippmoment mindestens 1,3 sein.
MSTAND : MKIPP = mindestens 1,3

2.1 Lastfall Betrieb

Die an der Aufhdangung kippend wirkende Kraft A ergibt sich anteilig aus dem Eigengewicht E des
Personenaufnahmemittels und der ungiinstigsten Anordnung der Nutzlast Q, wobei der Faktor 1,5
angesetzt werden muf, nicht aber der Hublastbeiwert:

A=15x Kt xE+K2xQ
K1 und K2 sind konstruktionsabhédngige Verteilungsfaktoren fiir das Eigengewicht E und fiir die
Nutzlast Q.
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2.2 Lastfall Verhaken

Als kippend wirkende Kraft ist die Hochstzugkraft beziehungsweise die begrenzte Zugkraft der
Winde anzusetzen; der Hublastbeiwert braucht nicht beriicksichtigt zu werden.

2.3 Lastfall Fangen

Beim Fangen treten kurzzeitig zusatzliche, kippend wirkende Krafte auf; die Standsicherheit ist
unzureichend, wenn der Massenschwerpunkt der Aufhdngung iiber die Kippkante hinaus bewegt
wird. Die wirklichen Vorgédnge kénnen meistens durch eine quasi statische Berechnung und eine
Energiebilanzbetrachtung nur unzureichend beschrieben werden; es sind darum praxisgerechte
Fangversuche durchzufiihren.

Die tatsdchliche Sicherheit gegen Umkippen der Aufhdngung ergibt sich aus dem Verhaltnis zwi-
schen derjenigen Versuchsbelastung, bei der gerade eben ein Umkippen auftritt, und der be-
triebsmaRigen Belastung; die Versuchsreihe kann abgebrochen werden, wenn dieses Verhaltnis
mindestens 1,3 betragt.

2.4 Horizontalkraft

Es ist der ungiinstigere der nach den Abschnitten 1.3 beziehungsweise 1.4 ermittelten Werte in
Langs- und Querrichtung anzusetzen.

3 Bemessung

Fiir die tragenden Teile eines hochziehbaren Personenaufnahmemittels einschlieBlich Aufhadn-
gung sind allgemeine Spannungsnachweise und gegebenenfalls Stabilitdtsnachweise zu fiihren.
Das Eigengewicht ist aus der betriebsmaBigen Anordnung der Konstruktionsteile zu ermitteln.
Die Nutzlast ist an der jeweils ungiinstigsten Stelle anzusetzen.

T R S S
T e

Beispiele zur Anordnung der Nutzlast

3.1 Bemessung des Personenaufnahmemittels

3.1.1 Lastfall Betrieb

Unter den betriebsmafig auftretenden Beanspruchungen diirfen die den Normen ,,Stahlbauten®
beziehungsweise ,,Aluminiumkonstruktionen* zu entnehmenden zuldssigen Spannungen nicht
iberschritten werden.

3.1.2 Lastfall Verhaken
Unter den Voraussetzungen,

— das Hindernis erfaBt das Personenaufnahmemittel auf ganzer Breite und wirkt nahezu punkt-
formig an ungiinstigster Stelle, z.B. auf die Geldnderholme,

— von den Winden wird die Hochstzugkraft beziehungsweise die begrenzte Zugkraft tiber die
Tragrahmen in den Tragmitteln erzeugt,

— die Nutzlast wird weder ganz noch teilweise angesetzt, wenn sie giinstig wirkt,
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durfen tragende und nichttragende Teile des Personenaufnahmemittels bleibende Verformungen
erleiden, aber nicht zu Bruch gehen.

3.1.3 Lastfall Fangen

Abhangig von der jeweiligen Konstruktion, tritt wahrend des Fangens kurzfristig ein Mehrfaches
der ruhenden Belastung auf; das Verhéltnis der mehrfachen zur ruhenden Belastung wird als
Stof¥faktor Y bezeichnet. Es ist nachzuweisen, dat wahrend des Wirkens der Fangkraft K an tra-
genden Teilen die Flie3grenze nicht erreicht wird.

K=yx KixE+15xKxQ

K1 und K2 sind konstruktionsabhangige Verteilungsfaktoren fiir das Eigengewicht E und fiir die
Nutzlast Q.

3.1.4 Lastfall Aufsetzen
Unter den Voraussetzungen,

— das Personenaufnahmemittel setzt auf ganzer Breite fast schneidenartig auf dem Hindernis
auf,

— die 1,5fache Nutzlast befindet sich an ungtinstigster Stelle,

diirfen

— nichttragende Teile bleibende Verformungen erleiden, aber nicht zu Bruch gehen,
— tragende Teile keine bleibenden Verformungen erleiden.

3.1.5 Boden

Der Boden des Personenaufnahmemittels muf an jeder Stelle eine Last von 1,0 kN — gleichmdf3ig
verteilt auf einer Fldche von 20 cm x 20 ¢cm — ohne bleibende Verformung aufnehmen konnen.

3.2 Bemessung der Aufhdangung

3.2.1 Lastfall Betrieb

Unter den betriebsmafig auftretenden Beanspruchungen diirfen die den Normen ,,Stahlbauten®
beziehungsweise ,,Aluminiumkonstruktionen® zu entnehmenden zuldssigen Spannungen nicht
iberschritten werden.

3.2.2 Lastfall Verhaken

Tragende Teile der Aufhangung diirfen keine bleibenden Verformungen erleiden, wenn das Perso-
nenaufnahmemittel an ungiinstigster Stelle verhakt und von den Winden die Hochstzugkraft be-
ziehungsweise die begrenzte Zugkraft in den Tragmitteln erzeugt wird.

3.2.3 Lastfall Fangen
Abhéangig von der jeweiligen Konstruktion, tritt wahrend des Fangens kurzfristig ein Mehrfaches
der ruhenden Belastung auf; das Verhdltnis der mehrfachen zur ruhenden Belastung wird als
Stof¥faktor Y bezeichnet. Es ist nachzuweisen, daft wahrend des Wirkens der Fangkraft K an tra-
genden Teilen die FlieBgrenze nicht erreicht wird.

K=yx (K xE+15xKxQ

K1 und K2 sind konstruktionsabhangige Verteilungsfaktoren fiir das Eigengewicht E und fiir die
Nutzlast Q.
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Anhang 2

Anzeige der Inbetriebnahme eines hochziehbaren Personenaufnahmemittels

Firmenstempel

An den zustédndigen Unfallversicherungstrager

Betr.: Betrieb von hochziehbaren Personenaufnahmemitteln

Entsprechend den ,,Sicherheitsregeln fiir hochziehbare Personenaufnahmemittel“ (GUV 14.3) zei-
gen wir hiermit die beabsichtigte Personenbeférderung an und machen dazu folgende Angaben.

Angaben zur Einsatzstelle:
Bezeichnung UNd BetrEDSOIT: ...ciciiviiiieeeeceececcteseetee e e e ste et estessresesesaeesae s e e stesaessnessessaassasssesanenes

ATt der EINSAtZSTEIIE: weiurieeiieieieeeeeecee ettt e te e te e e e s ae e e e e e seae s saeesseeessae s ssesssaesssaesnsaesseanns
Art der Arbeiten, fiir welche die Personenbeférderung erforderlich ist: .....cccvveeevveeeieeeeiieecieeeeeeeeenne

Beginn der Personenbeforderung: .......ccoceeeeevveecuenes Ende der Personenbeférderung: ...................

Angaben zum Hebezeug:
L 1T 1= 1T USRS SRR
TYP: cereereeteneerre et ereeee e naes Baujahr: ..cccceceeveeviensienennnes Fabrik-Nr.: ..occeeverveevenieeennene

Fiir Krane:

Nachweis der Sachkundigenpriifung und Mangelbeseitigung als Anlage

beigefiigt ja/nein
Nachweis der Sachverstandigenpriifung und Mangelbeseitigung als Anlage

beigefiigt ja/nein

Fiir Winden:

Bescheinigung der Bauartpriifung oder Sachverstandigenpriifung als Anlage

beigefiigt ja/nein

Nachweis der Sachkundigenpriifung und Mangelbeseitigung als Anlage

beigefiigt ja/nein
Angaben zum Personenaufnahmemittel:

HEISTRILET: ettt ettt b e sae st be s b e e e beeaesmeenne
Fabrik-Nr.: ..occceververienieeenene

o Arbeitskorb o Personenforderkorb o Arbeitsbiihne o Arbeitssitz o Sonstiges

TYP: e Baujahr:

Nachweis der Bauartpriifung oder Sachverstandigenpriifung als Anlage

beigefiigt ja/nein
Nachweis der Sachkundigenpriifung und Mangelbeseitigung als Anlage
beigefiigt ja/nein
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(Ruickseite zu Anhang 2)

Liegt fiir das Personenaufnahmemittel beziehungsweise fiir die gesamte Einrichtung eine
Bescheinigung tber die Bauartpriifung oder Sachverstandigenpriifung nicht vor, muf eine Zeich-
nung und eine gepriifte statische Berechnung diesem Schreiben als Anlage beigegeben werden.
Bei erneutem Einsatz eines solchen Personenaufnahmemittels geniigt der Hinweis auf die vorher-
gehende Einsatzstelle.

Erkldrung

Die ,,Sicherheitsregeln fiir hochziehbare Personenaufnahmemittel“ (GUV 14.3) werden eingehal-
ten und sind dem Aufsichtfiihrenden ausgehéndigt.

Es sind folgende, von den ,,Sicherheitsregeln fiir hochziehbare Personenaufnahmemittel“ abwei-
chende, sicherheitstechnische Regelungen vorgesehen:

Firmenstempel:
Mitglieds-Nr.:

Sachbearbeiter: ..o
Unterschrift

Verteiler:
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Anhang 3
Vorschriften und Regeln

Nachstehend sind die insbesondere zu beachtenden einschldgigen Vorschriften und Regeln zu-
sammengestellt.

1. Unfallverhiitungsvorschriften

(Bezugsquelle: Schriften mit GUV-Nr. zu beziehen vom zusténdigen Unfallversicherungstréger. alle anderen vom
Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strafe 449, 50939 Kéln)

Allgemeine Vorschriften (GUV 0.1),
Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz (GUV o0.7).

Silos und Bunker (GUV 1.17),

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (GUV 2.10),

Krane (GUV 4.1),

Winden, Hub- und Zuggeréte (GUV 4.2),
Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb (GUV 4.6),
Bauarbeiten (GUV 6.1),

Schiffbau (VBG 34),

2. Richtlinien und Sicherheitsregeln
(Bezugsquelle: Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Strae 449, 50939 K6ln)

Richtlinien fiir Sicherheits- und Rettungsgeschirre (GUV 10.6),
Sicherheitsregeln fiir Arbeiten in Bohrungen (ZH 1/492).

3. DIN-Normen
(Bezugsquelle: Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrafe 6, 10787 Berlin)

DIN 685 Gepriifte Rundstahlketten,

DIN 695 Anschlagketten; Hakenketten, Ringketten, Einzelteile; Guteklasse 2,
DIN 766 Rundstahlketten; Gliteklasse 3; lehrenhaltig, gepriift,
DIN 1055 Lastannahmen fiir Bauten,

DIN 3051 Drahtseile aus Stahldrdhten; Grundlagen,

DIN 3052 Drahtseile aus Stahldrahten; Spiralseil 1 x 7,

DIN 3053 Drahtseile aus Stahldrahten; Spiralseil 1 x 19,

DIN 3054 Drahtseile aus Stahldrdhten; Spiralseil 1 x 37,

DIN 3055 Drahtseile aus Stahldrdhten; Rundlitzenseil 6 x 7,

DIN 3056 Drahtseile aus Stahldrahten; Rundlitzenseil 8 x 7,

DIN 3057 Drahtseile aus Stahldrahten; Rundlitzenseil 6 x 19 Filler,
DIN 3058 Drahtseile aus Stahldrdhten; Rundlitzenseil 6 x 19 Seale,
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DIN 3059
DIN 3060
DIN 3061
DIN 3062
DIN 3063
DIN 3064
DIN 3065
DIN 3066
DIN 3067
DIN 3068

DIN 3069
DIN 3070
DIN 3071
DIN 3088

DIN 3089
DIN 3090
DIN 3092

DIN 3093
DIN 3095

DIN 4113 Teil 1

DIN 4420
DIN 5684
DIN 5687
DIN 5688
DIN 7470

DIN 7471

DIN 7478

GUV 14.3

Drahtseile aus Stahldrahten; Rundlitzenseil 6 x 19 Warrington,
Drahtseile aus Stahldrahten; Rundlitzenseil 6 x 19 Standard,
Drahtseile aus Stahldrahten; Rundlitzenseil 8 x 19 Filler,

Drahtseile aus Stahldrahten; Rundlitzenseil 8 x 19 Seale,

Drahtseile aus Stahldrahten; Rundlitzenseil 8 x 19 Warrington,
Drahtseile aus Stahldrahten; Rundlitzenseil 6 x 36 Warrington-Seale,
Drahtseile aus Stahldrahten; Rundlitzenseil 6 x 35 Warrington gedeckt,
Drahtseile aus Stahldrahten; Rundlitzenseil 6 x 37 Standard,
Drahtseile aus Stahldrahten; Rundlitzenseil 8 x 36 Warrington-Seale,

Drahtseile aus Stahldrahten; Rundlitzenseil 6 x 24 Standard + 7 Faser-
einlagen,

Drahtseile aus Stahldrahten; Spiral-Rundlitzenseil 18 x 7, drehungsarm,
Drahtseile aus Stahldrahten; Flachlitzenseil 10 x 10, drehungsarm,
Drahtseile aus Stahldréhten; Spiral-Rundlitzenseil 36 x 7, drehungsfrei,

Drahtseile aus Stahldrdhten; Anschlagseile im Hebezeugbetrieb; Sicher-
heitstechnische Anforderungen und Priifung,

Drahtseile aus Stahldrahten, Spleifie,
Kauschen; Formstahlkauschen fiir Drahtseile,

Drahtseil-Vergiisse in Seilhiilsen; Metallische Vergiisse; Sicherheitstechni-
sche Anforderungen und Priifung,

PreBklemmen aus Aluminium-Knetlegierungen,

Drahtseile aus Stahldrahten; Flamisches Auge mit StahlprefSklemme; Si-
cherheitstechnische Anforderungen und Priifung,

Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender Belastung; Berech-
nung und bauliche Durchbildung,

Arbeits- und Schutzgeriiste,

Rundstahlketten fiir Hebezeuge; lehrenhaltig, gepriift,
Rundstahlketten; nicht lehrenhaltig, gepriift,
Anschlagketten, Hakenketten, Ringketten, Einzelteile,

Sicherheitsgeschirre; Haltegurte; Sicherheitstechnische Anforderungen,
Prifung,

Sicherheitsgeschirre; Verbindungsmittel; Sicherheitstechnische Anforde-
rungen, Prifung,

Sicherheitsgeschirre; Auffanggurte; Sicherheitstechnische Anforderungen,
Priifung,
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DIN 14 406 Teil 1
DIN 15 003

DIN 15 018
Teil 1
Teil 2

DIN 15 020
Teil 1
Teil 2

DIN 15 021
DIN 15 400

DIN 18 800 Teil 1
DIN 18 801
DIN 18 808

DIN 43 602
DIN 82101
DIN 83 313
DIN 83330
DIN 83331
DIN 83332

Tragbare Feuerloscher; Begriffe, Bauarten, Anforderungen,
Hebezeuge; Lastaufnahmeeinrichtungen, Lasten und Krafte, Begriffe,

Krane; ...
...; Grundsatze fiir Stahltragwerke, Berechnung,

...; Stahltragwerke, Grundsatze fiir die bauliche Durchbildung und
Ausfiihrung,

Hebezeuge; Grundsatze fiir Seiltriebe; ...
... Berechnung und Ausfiihrung,
... Uberwachung im Gebrauch,

Hebezeuge; Tragfahigkeiten,

Lasthaken fiir Hebezeuge; Mechanische Eigenschaften, Tragfahigkeiten,
vorhandene Spannungen und Werkstoffe,

Stahlbauten; Bemessung und Konstruktion,
Stahlhochbau; Bemessung, Konstruktion, Herstellung,

Stahlbauten; Tragwerke aus Hohlprofilen unter vorwiegend ruhender Be-
anspruchung,

Betdtigungssinn und Anordnung von Bedienteilen,
Schékel,

Seilhiilsen,

Polyamid-Seile,

Polyester-Seile,

Polypropylen-Seile; Sorte 2.

VDE-Bestimmungen
(Bezugsquelle: VDE-Verlag GmbH, Bismarckstra3e 33, 10625 Berlin)

DIN VDE o100
Teil 704

DIN VDE 0660
Teil 206

Teil 209

Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000V,
Baustellen,

Schaltgerédte; Niederspannungs-Schaltgerate; ...

...; Hilfsstromschalter; Zusatzbestimmung fiir zwangséffnende Positions-
schalter fiir Sicherheitsfunktionen,

...; Zusatzbestimmung fiir beriihrungslos wirkende Positionsschalter fiir
Sicherheitsfunktionen.



Gegeniiber der vorhergehenden Ausgabe April 1984 wurden diese
Sicherheitsregeln vollsténdig tiberarbeitet.




	Inhaltsverzeichnis
	1 Anwendungsbereich
	2 Begriffsbestimmungen
	3 Allgemeine Anforderungen
	4 Bau und Ausrüstung
	4.1 Gemeinsame Bestimmungen
	4.2 Besondere Bestimmungen für Hebezeuge
	4.3 Besondere Bestimmungen für Tragmittel und Sicherungsseile
	4.4 Besondere Bestimmungen für Personenförderkörbe
	4.5 Besondere Bestimmungen für Arbeitskörbe und Arbeitsbühnen
	4.6 Besondere Bestimmungen für Arbeitssitze
	4.7 Besondere Bestimmungen für Siloeinfahreinrichtungen
	4.8 Besondere Bestimmungen für Aufhängungen
	4.9 Besondere Bestimmungen für Arbeitsbühnen
im Turm-und Schornsteinbau

	5 Betrieb
	5.1 Gemeinsame Bestimmungen
	5.2 Besondere Bestimmungen für Personenförderkörbe
	5.3 Besondere Bestimmungen für Arbeitskörbe und Arbeitsbühnen
	5.4 Besondere Bestimmungen für Arbeitssitze
	5.5 Besondere Bestimmungen für Siloeinfahreinrichtungen
	5.6 Besondere Bestimmungen für verfahrbare Aufhängungen
	5.7 Besondere Bestimmungen für Arbeitsbühnen
im Turm-und Schornsteinbau

	6 Prüfung
	6.1 Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme
	6.2 Regelmäßige Prüfungen
	6.3 Prüfung von Kranen
	6.4 Außerordentliche Prüfungen
	6.5 Prüfnachweis
	6.6 Sachverständige

	7 Zeitpunkt der Anwendung
	Anhang 1: Berechnung von hochziehbaren Personenaufnahmemitteln mit fest angebauten Winden oder mit Winden in der Aufhängung
	Anhang 2: Anzeige der Inbetriebnahme eines hochziehbaren Personen- aufnahmemittels
	Anhang 3: Vorschriften und Regeln

